
Regionale Stiftung der 
Landessparkasse zu Oldenburg



   �an mu� sein �lüc� teilen, 
um es �u multipli�ieren.

Marie  von Ebner-Eschenbach



Es gibt nur wenige Dinge, die so viel Freude und 
Erfüllung bringen wie das Engagement für eine 
gute Sache. Der Einsatz für ein Projekt oder eine 
Institution, die einem persönlich am Herzen liegt, 
ist vielen Menschen ein wichtiges Bedürfnis. 
Von der Jugend- und Altenhilfe über Tierschutz, 
Bildung oder Denkmalpflege – es gibt viele 
Möglichkeiten, Gutes zu tun und damit Zeichen zu 
setzen.

Als fest mit dem Oldenburger Land verbundenes 
Kreditinstitut fördert die Landessparkasse zu 
Oldenburg bereits in vielfältiger Weise die hei-
mische Region und schafft damit Werte für die 
Menschen, die hier zu Hause sind. Mit der Regio-
nalen Stiftung möchte die LzO vielen Bürgerinnen 
und Bürgern nun den passenden Weg für ihr 
persönliches, gemeinnütziges Engagement 
ermöglichen. Dabei führen viele Wege zu dem 
gemeinsamen Ziel: „Gutes zu tun“.

Wir würden uns freuen, wenn wir auch Sie für  
eine Beteiligung an unserer Regionalen Stiftung  
begeistern könnten. Gemeinsam mit Ihnen können 
wir als Motor der regionalen Weiterentwicklung 
dauerhaft viel bewegen. Seien Sie dabei und  
engagieren auch Sie sich für das Oldenburger 
Land und seine Menschen. 

Hierzu laden wir Sie im Rahmen unserer  
Regionalen Stiftung herzlich ein.

Martin Grapentin, Vorstandsvorsitzender
Landessparkasse zu Oldenburg (LzO)

Vorwort
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   „�in �eben dauert eine 
�eneration lang, ein guter 
    �ame dauert fort.“

aus Japan



Mit einer Stiftung

–	� schaffen Sie etwas für die Ewigkeit, denn Sie 
bewahren ein besonderes Andenken an die 

	D inge, die Ihnen besonders am Herzen liegen.

–	� übernehmen Sie soziale Verantwortung für 
	 ausgewählte „Brennpunkte“ in Ihrer Region.

–	� geben Sie Ihrem Vermögen einen neuen Sinn, 
in dem Sie festlegen, welches Anliegen dauerhaft 
mit Ihrer Stiftung gefördert werden soll.

–	� geben Sie etwas von dem weiter, was Ihnen im  
Leben Gutes widerfahren ist.

–	� sind Sie Vorbild und animieren andere  
zum Mitmachen.

–	� bleiben Sie auf Dauer in bester Erinnerung,  
denn Sie können mit Ihrem Namen Geschichte  
schreiben.

und...

Es gibt viele gute Gründe, Gutes zu tun.
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    „�er �ert eines guten  
�bkommens beruht   
      auf seiner �auer.“

Dschuang Dsi



Die Errichtung oder Begünstigung einer gemein­
nützigen Stiftung ist mit weit reichenden steuer-
lichen Vorteilen verbunden. Die wichtigsten Ver-
günstigungen möchten wir Ihnen kurz vorstellen:

Sonderausgaben (allgemein)

Zuwendungen an die Stiftung können Sie in 
Höhe von bis zu 5% des Gesamtbetrages der Ein-
künfte jährlich als Sonderausgaben geltend machen. 
Selbstständige und Gewerbetreibende können  
alternativ auch 2‰ der Summe der gesamten  
Umsätze und der im Kalenderjahr aufgewendeten 
Löhne und Gehälter anrechnen lassen.

Weitere 5% des Gesamtbetrages der Einkünfte 
sind als Sonderausgaben absetzbar, wenn Sie 
wissenschaftliche, mildtätige oder als besonders 
förderungsfähig anerkannte kulturelle Zwecke 
begünstigen.

Zusätzlicher Sonderausgabenabzug 

Zusätzlich können für Zuwendungen an gemein-
nützige Stiftungen pro Jahr bis zu 20.450 Euro 
steuermindernd geltend gemacht werden. Bei 
zusammen veranlagten Ehegatten steht dieser Be-
trag sogar beiden Partnern zu, so dass insgesamt 
40.900 Euro in Abzug gebracht werden können.

Sonderausgabenabzug bei Neugründung

Für Zuwendungen anlässlich der Neugründung 
einer Stiftung sieht das Einkommensteuergesetz 
einen Sonderausgabenabzug von bis zu 307.000 
Euro vor, sofern die Zuwendung binnen eines 
Jahres nach Gründung erfolgt. Dieser Betrag kann 
frei auf das Jahr der Zuwendung und die darauf 
folgenden 9 Jahre verteilt werden. Einzige Ein-
schränkung: Die 307.000 Euro dürfen nur einmal 
innerhalb von 10 Jahren angerechnet werden.

Kürzung der Einkommensteuervorauszahlung

Über eine Eintragung der Sonderausgaben in der 
Lohnsteuerkarte ist es möglich, die Einkommen-
steuervorauszahlungen zu kürzen.

Keine Erbschafts- und Schenkungssteuer

Stiftungszuwendungen in den Vermögensstock 
der Regionalen Stiftung der LzO unterliegen 
nicht der Erbschafts- bzw. Schenkungssteuer,  
da die Stiftung gem. ihrer Satzung ausschließlich 
gemeinnützige und mildtätige Zwecke fördert.

Und das Beste: Auch die zukünftig zu erzielenden  
Erträge der Stiftung sind bei dieser im Rahmen 
der Vermögensverwaltung steuerfrei.

Ihr Engagement ist ein Gewinn – auch unter steuerlichen Aspekten !
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„�s gibt viele �ege. 
�inde deinen eigenen.“

Unbekannt



Die Tradition der Stiftungen reicht lange zurück 
und ist älter als das Christentum. In Deutschland 
geht die Idee des Stiftens bis auf das frühe Mittel
alter zurück. Schon damals schufen zahlreiche 
wohlhabende Familien karitative Einrichtungen wie 
Krankenhäuser oder Waisenhäuser. Diese Tradition 
können Sie heute mit fortsetzen.

Je nach persönlichem Wunsch und der vorhan-
denen Vermögensbasis eröffnet Ihnen die 
Regionale Stiftung der LzO den entsprechenden 
Handlungsspielraum für Ihr Engagement. Bereits 
mit kleinen Beträgen (Spende ab 10 Euro) können 
Sie viel Gutes in der Region bewirken und damit 
Zeichen setzen, z. B. im kulturellen Bereich, der 
Denkmalpflege, der Jugend- und Altenhilfe oder 
des Tierschutzes. Kleinere Spenden sind daher 
ebenso willkommen wie großzügige Zustiftungen 
zum Kapital der Regionalen Stiftung.

Die Regionale Stiftung der LzO kümmert sich  
bei allen Varianten um eine dauerhafte Organisati-
on und Verwaltung ohne zusätzliche Kosten. 
Einfacher und günstiger können Sie nicht „stiften“ 
gehen.

Gutes tun – auch in der Zukunft.

Um Ihr Engagement auch für die Zukunft sicher- 
zustellen, können Sie alle Varianten „Gutes zu tun“ 
testamentarisch festlegen lassen. Sowohl der 
Stiftungsfonds als auch die Treuhandstiftung sind 
dauerhaft, also auch über den Tod des Stifters 
hinaus, gesichert.

Gutes tun: Vier Wege führen zum Ziel !

Zustiftung

Treuhandstiftung

Spende

Stiftungsfonds
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  „�ie eine �eneration baut  
die �traße, auf der die nächste 

fährt.“ aus China



Spende

Mit einer Spende können Sie sich bereits ab 
10 Euro engagieren und gemeinsam mit vielen 
anderen Spendern dazu beitragen, dass Großes 
bewirkt werden kann! Übrigens, Spenden, die nicht 
ausdrücklich das Stiftungskapital erhöhen sollen, 
wird die Regionale Stiftung der LzO zeitnah 
für die Förderzwecke verwenden. Diese Regelung 
gewährleistet, dass sich in Ihrer Region auch 
kontinuierlich etwas zum Guten bewegt. 

Zustiftung

Eine Zustiftung ist ab 1.000 Euro möglich und  
erhöht den Kapitalstock und damit die laufenden 
Erträge der Regionalen Stiftung. Damit wird der 
dauerhafte Fortbestand zahlreicher Förderungs-
möglichkeiten gesichert.

Stiftungsfonds

Bei einem Stiftungsfonds handelt es sich um eine 
zweckgebundene Zustiftung. Ab einem Betrag  
von 25.000 Euro haben Sie die Möglichkeit, selbst  
festzulegen, für welchen Stiftungszweck und  
welche gemeinnützige Einrichtung die erwirt-
schafteten Erträge verwendet werden sollen.  
Die Entscheidung liegt ganz bei Ihnen. 

Auf Wunsch kann der Stiftungsfonds auch mit 
Ihrem Namen verbunden werden, z. B. „Robert 
Schulze Stiftungsfonds für den Tierschutzverein e. V.“ 
oder „Martina Wilken Stiftungsfonds für den Kinder
garten Sonnenschein“. Lediglich die Kosten für die 
Vermögensanlage schmälern die Erträge.

Treuhandstiftung

Diese Form eines gemeinnützigen Engagements 
ist ab einem Kapitaleinsatz von 100.000 Euro 
unter dem Dach der Regionalen Stiftung möglich 
und entspricht quasi einer eigenen Stiftung.  
Allerdings ist sie im Gegensatz zu einer eigenstän-
digen rechtsfähigen Stiftung mit weniger Aufwand 
verbunden.

Bei der Treuhandstiftung haben Sie die Möglich-
keit, gleich mehrere Förderungszwecke nach Ihren 
persönlichen Wünschen festzulegen sowie den 
Namen der Stiftung frei zu bestimmen. Die für die 
Vermögensanlage und erforderliche Buchhaltung 
anfallenden Kosten werden durch die Erträge 
getragen.  

Für welche Variante des Engagements Sie sich  
auch entscheiden: Ihr Vermögen kommt unserer  
Region zu Gute – Generationen übergreifend!

Ihre Möglichkeiten im Rahmen der Regionalen Stiftung der LzO
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   „�ie �ebenskraft eines�eitalters     
liegt nicht in seiner �rnte,  
       sondern in seiner �ussaat.“

Ludwig Dän



Um in den Genuss der steuerlichen Vorzüge im 
Rahmen einer Stiftung zu kommen, bedarf es  
einer genauen Festlegung der Förderziele, da nur 
ausgewählte Bereiche den gesetzlichen Anforde-
rungen entsprechen. 
 
Um möglichst viele Stiftungs- bzw. Förderideen  
zu realisieren, hat die Regionale Stiftung der LzO 
in ihrer Satzung einen umfangreichen Katalog an  
möglichen Stiftungszwecken definiert, die diese 
Voraussetzungen erfüllen und ein breites  
Spektrum an gesellschaftlichen Bereichen be
rücksichtigen. 

Sie haben die Wahl zwischen den 
unterschiedlichsten Förderbereichen:

–	 Jugend- und Altenhilfe

–	 Wissenschaft und Forschung

–	 Kultur

–	 Denkmalpflege und Heimatkunde

–	 Tier- und Naturschutz

–	 Bildung

–	 Sport

–	� und weiteren Einrichtungen oder Formen  
der Gemeinnützig- und Mildtätigkeit

Nutzen Sie die Chance, Ihren ganz persönlichen 
Wertvorstellungen Gewicht zu verleihen und  
Bedeutendes mit uns auf den Weg zu bringen. 

Darauf kann Ihr Vermögen bauen!

Sämtliche Vermögenswerte, die unter dem Dach 
der Regionalen Stiftung der LzO zu vereinen sind,  
werden nach den Bestimmungen der Stiftungs
satzung und den Grundsätzen dauerhafter Vermö-
gensanlagen eingesetzt. 

Der für die Vermögensverwaltung sowie für die 
gewissenhafte Verwendung der Erträge verantwort-
liche Stiftungsvorstand betraut langjährig erfah-
rene Finanzexperten aus unserem Bereich Private 
Banking mit dem Vermögensmanagement. Das 
von Ihnen eingebrachte Vermögen ist in sicheren 
und versierten Händen und wird im Rahmen 
stiftungsspezifischer Anforderungen verwaltet. 
Die entsprechende Überwachung der Stiftungsge-
schäfte obliegt dem Kuratorium.

Sie haben die Wahl !
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  „�eim �ließen zuschau‘n ist  
wie selber strömen in großer Ruhe.“

D. Heide



Mit der Regionalen Stiftung hat die LzO eine  
eigenständige rechtsfähige Stiftung ins Leben  
gerufen, unter deren Dach sich jeder einbringen 
kann, der für seine Region „Gutes tun“ möchte.

Wenn Sie Ihrem Vermögen einen neuen Sinn ge-
ben möchten, unterstützen wir Sie dabei gerne  
gemeinsam mit unseren externen Experten,  
wie z. B. Steuer- und Rechtsberatern, in vielfältiger 
Weise. Das Stiftungsmanagement der Regionalen 
Stiftung der LzO begleitet Sie von der Stiftungsidee 
bis zur Realisierung und laufenden Verwaltung – 
und dies auf Dauer.  

Unsere Arbeit umfasst im Wesentlichen 
folgende Aufgaben:

–	 allgemeine Stiftungsberatung

–	 Erstellung eines Konzeptes aus einer Hand

–	� gemeinsame Entwicklung eines geeigneten  

Stiftungszweckes nach Ihren Vorstellungen

–	� laufende Organisation und Verwaltung des 

Stiftungsgeschäftes

–	 Durchführung von Fördermaßnahmen 

–	� professionelles Vermögensmanagement durch 
langjährig erfahrene Finanzexperten aus 

	 unserem Bereich Private Banking

Sämtliche Tätigkeiten erfolgen nach den 
„Grundsätzen für Qualität in der Stiftungsarbeit“.  
Diese besonderen Qualitätsstandards wurden in 
2006 vom Bundesverband Deutscher Stiftungen  
verabschiedet, dessen Mitglied die Regionale 
Stiftung der LzO ist.

Sollten Sie darüber hinaus Interesse an der Errich-
tung einer eigenständigen, rechtsfähigen Stiftung 
haben, stehen wir Ihnen für die Realisierung Ihres 
Vorhabens ebenfalls gerne als kompetenter 
Ansprechpartner zur Verfügung!

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.lzo-regionalstiftung.com und in der Satzung 
der Regionalen Stiftung der LzO, die wir Ihnen auf 
Wunsch gerne aushändigen!

Wir kümmern uns um die Details !



Es berät und unterstützt Sie gerne bei Ihrem 
persönlichen Stiftungsvorhaben:

Lassen Sie uns gemeinsam „Gutes auf den Weg bringen“!

Gabriele Mesch
Geschäftsführerin der Regionalen
Stiftung der Landessparkasse zu Oldenburg
Telefon 	0441/230-3116
Fax	 0441/230-3199
eMail: gabriele.mesch@lzo.com


